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Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 
Umweltausschuss 17.03.2021 Anhörung 

 
Beantwortung der Anfrage von der WIN-Fraktion aus der Sitzung des 
Umweltausschusses am 20.01.2021 (Punkt 11.1) 

 
Die WIN Fraktion bittet um die Erläuterung folgender Fragen:  
 
Mit welchen Maßnahmen und Abläufen wir die Rückführung ausgeliehener nextbike-
Fahrräder an den Ausleihstationen sichergestellt? 
Mit welchen Maßnahmen hat der Letztausleiher zu rechnen, der sein nextbike-Rad nicht 
wieder zurückbringt, sondern einfach am Straßenrand stehen lässt.  
 
Die Verwaltung antwortet: 
 
Im September 2019 hat die Politik der Auftragsvergabe an nextbike zur Modernisierung des 
Fahrradmietsystems und damit einhergehend einer Systemänderung zugestimmt. Im Mai 
2020 wurde das neue Fahrradmietsystem eröffnet. Neben festen Stationen gibt es nun auch 
Zonen zur flexiblen Rückgabe der Fahrräder. In „Flexzonen ist zusätzlich zu den bisherigen 
Abstellmöglichkeiten an den festen Stationen die Rückgabe der Räder am Straßenrand oder 
an herkömmlichen Fahrradständern möglich. Die „Flexzonen“ befinden sich unter anderem in 
an der Horst-Embacher-Allee, am Rugenbarg, am Südportal, am Gutenbergring, am Lütjen-
moor, am Glashütter Damm, an der Rathausallee sowie an der Ulzburger Straße. 
Das Angebot mit den Flexzonen wird gut angenommen, so dass die Fahrräder selten länge-
re Zeit am gleichen Ort verweilen. Sollte dieser Fall eintreten, ist der Service von nextbike 
angehalten, die Fahrräder zu entfernen. Dies ist allerdings selten notwendig. 
In den blauen „Flexzonen“ ist die Rückgabe der nextbikes kostenfrei. In den pinken „Flexzo-
nen“ kostet Die das Abstellen einen Euro. Bei einer Rückgabe außerhalb dieser Zonen und 
der Stationen wird eine Strafgebühr von 20 Euro fällig.  
Mit dem neuen System und insbesondere durch die Flexzonen haben sich die Vermietzahlen 
exorbitant erhöht. Im Jahr 2020 wurden die Räder über 30.000 Mal ausgeliehen.  
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